
22 Abstimmungstext
Bundesbeschluss
über die Aufhebung der Genehmigungspflicht
für die Errichtung von Bistümern

vom 15. Dezember 2000

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in den Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates
vom 25. Mai 20001

und in die Stellungnahme des Bundesrates vom 13. September 20002,

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 72 Abs. 3

Aufgehoben*

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.

* Der aufzuhebende Absatz lautet:
3 Bistümer dürfen nur mit Genehmigung des Bundes errichtet werden.
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